[image: image1.jpg]000



Gemeinderatsfraktion Plattform Unser Klosterneuburg
www.unser-klosterneuburg.org 
Dr. Bernd Schweeger, Sprecher

3400 Klosterneuburg, Markgrafeng. 16

Tel +43 (0)2243-32356, Mobil +43 (0)650-2141424, Email bernd.schweeger@wu-wien.ac.at 



Dringlichkeitsantrag an den Gemeinderat


Zur Sitzung am 27. Juni 2008
Gegenstand:
Einrichtung eines turnierfähigen naturnahen 
Boule-Spielplatzes am Rathausplatz
Hintergrund
1. Am 28. Sept. 2007 wurde durch die PUK ein Dringlichkeitsantrag zur Errichtung eines turnierfähigen naturnahen Boule-Spielplatzes („Pétanque“, Boggia) am Rathausplatz gestellt. Diesem Antrag wurde die Dringlichkeit damals nicht zuerkannt.

2. Zur Ermöglichung des Wochenmarktes (bzw. zur Erhaltung von Kfz-Abstellplätzen) wurde in letzter Zeit (April 2008?) ein Teil des Rathausparks vom Rasen befreit und vier befahrbare, gekieste Flächen ausgebildet, auf denen der Wochenmarkt inzwischen Freitags abgehalten wird.
3. Diese vier, durch Plattenwege getrennte Flächen entsprechen weitestgehend den Anforderungen, die an einen solchen Spielplatz gestellt werden. Was fehlt, sind Prallborde an den Stirnseiten, die ein Rollen der Kugeln auf die Fahrbahn oder auf parkende Autos verhindern würden. Die Kosten einer Adaptierung dieser Flächen sind daher als äußerst gering anzusehen, jedenfalls für die 2 nordwestlich gelegenen Kiesflächen, bei denen keine Kfz-Rampe vorhanden ist.
4. Bezüglich Sinn und Zweck eines solchen Bouleplatzes bleiben die Hintergrundinformationen des damals gestellten Antrags vollinhaltlich aufrecht. In Stichworten sind das: zunehmender Beliebtheit des Spiels; kein Ausweichen nach Wien mehr erforderlich; NÖ erhält auch einen offiziellen Spielplatz; Attraktivierung des Rathausplatzes für Freizeitaktivitäten.
5. Selbstverständlich können/sollten Benutzungsregeln aufgestellt werden, die verschiedenen anderen Aktivitäten (Wochenmarkt, Leopoldimarkt, Open Air Veranstaltungen, Gourmet-Meile etc.) Priorität einräumen. Für die etwaige Anberaumung von Turnieren müsste vorher die „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ seitens der Stadtamtsdirektion (z.B. Referat für Kultur und Jugend) eingeholt werden und dadurch sichergestellt werden, dass der Platz nicht für andere Zwecke gebraucht wird.

Antrag
Der Gemeinderat möge beschließen:

Die Stadtgemeinde (Abt. Tiefbau/Wirtschaftshof) adaptiert die auf dem Rathausplatz befindlichen gekiesten Flächen durch Anbringen von fahrbahnseitigen Prallborden so aus, dass die Flächen als Boule-Spielplatz verwendet werden können.
Gleichzeitig wird eine Tafel aufgestellt, die auf den Verwendungszweck und auf die Einschränkungen/Voraussetzungen der Verwendung hinweist.

Die Stadtamtsdirektion wird ermächtigt, detaillierte Benutzungsregeln zu erlassen.

Begründung der Dringlichkeit

Die Attraktivierung des öffentlichen Raums als Ort der Begegnung und Freizeitgestaltung entspricht den Zielen des Österreichischen Raumentwicklungskonzepts 2001 (*). Die Mehrfachnutzung von Flächen ist auch ökologisch sinnvolle Bodenschutzmaßnahme zu sehen.
*) Kleine und mittlere Städte mit einem gehobeneren Angebot an Waren und Dienstleistungen (regionale Einkaufszentren), medizinischen und sozialen Versorgungseinrichtungen, Einrichtungen für die Aus- und Weiterbildung, Kultur und Sport sind wichtige Kristallisationskerne im räumlichen Beziehungsgefüge. Sie verteilen damit urbane Standortqualitäten in der Fläche und sichern der Bevölkerung die Teilhabe am vielfältigen gesellschaftlichen Leben. Bei der Standortauswahl, aber auch bei der Erhaltung hochrangiger öffentlicher Dienstleistungseinrichtungen, ist auf diese Bündelung zu achten, die Ausweisung von Zentralen Orten kann dabei hilfreich sei (ÖREK2001, Paragraph 533; fettschriftliche Hervorhebungen durch Antragssteller).
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